
Wählbar  als Mitglied  der Rechnungsprüfungskommission  ist jede  stimmberechtigte

Person,  die  ihren  politischen  Wohnsitz  in der  Gemeinde  Dorf  hat. Die Unterzeichnung

eines  Wahlvorschlages  hat eigenhändig  mit Namen,  Vornamen,  Geburtsdatum  und

Adresse  zu erfolgen.  Die Vorgeschlagenen  sind  mit Namen,  Vornamen,  Geschlecht,

Geburtsdatum,  Heimatort,  Beruf  und  Adresse  zu  bezeichnen.  Das  Formular

«Wahlvorschlag»  kann  bei der  Gemeindeverwaltung  bezogen  werden  und  ist ebenfalls

auf  der  Gemeindewebsite  aufgeschaltet.

Die Wahlvorschläge  werden  nach  Ablauf  der  oben  aufgeführten  Frist  im amtlichen

Publikationsorgan  veröffentlicht.  Innert  einer  zweiten  Frist  von 7 Tagen,  vom  Montag,

6. Juli  2026,  bis Montag,  13.  Juli  2006,  1l  :OO Uhr,  können  die  Vorschläge  geändert  oder

zurückgezogen  werden,  oder  es  können  auch  neue  Wahlvorschläge  eingereicht

werden.

Die wahlleitende  Behörde  erklärt  die vorgeschlagene  Person  als gewählt,  wenn  die

Voraussetzungen  für  eine  stille  Wahl  gemäss  § 54a  Abs.  I GPR  erfüllt  sind.  Sind  die

Voraussetzungen  für  eine  stille  Wahl  nicht  erfüllt,  findet  am Sonntag,  27. September

2026,  ein Wahlgang  statt.  Die Wahl  wird  gemäss  Art.  9 der Gemeindeordnung  der

politischen  Gemeinde  Dorf  mit einem  leeren  Wahlzettel  und Beiblatt  an der Urne

durchgeführt.

Gegen  diese  Wahlanordnung  kann wegen  Verletzung  von Vorschriften  über  die

politischen  Rechte  und ihre  Ausübung  innert  5 Tagen,  von der  Veröffentlichung  an

gerechnet,  schrifilich  Rekurs  in Stimmrechtsachen  beim  Bezirksrat  Andelfingen  erhoben

werden  (§ 19  Abs.  1 lit. c VerwaItungsrechtspfIegegesetz  [LS 175.2]).  Die  Rekursschriff

muss  einen  Antrag  und  dessen  Begründung  erhalten.
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